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Regeste

Zustimmung zur Aufenthaltsbewilligung

Erwägungen

E. 1.1
Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes
vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) Beschwerden gegen Verfügungen gemäss Art. 5 des
Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR
172.021), sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt. Als Vorinstanzen gelten die
in Art. 33 und 34 VGG aufgeführten Behörden. Darunter fallen Verfügungen des BFM
betreffend Zustimmung zur Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung und
betreffend Wegweisung.

E. 1.2
Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der am
1. Januar 2007 bei den Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei den
Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel und wendet das neue
Verfahrensrecht an (Art. 53 Abs. 2 VGG). Gemäss Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren
vor dem Bundesverwaltungsgericht nach dem VwVG, soweit das Gesetz nichts anderes
bestimmt.

E. 1.3
Die Beschwerdeführerin ist als Verfügungsadressatin durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung (Art. 48 Abs. 1
VwVG). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit - vorbehältlich
des Antrags auf Erteilung einer Härtefallbewilligung nach Art. 13 Bst. f der ehemaligen
Verordnung vom 6. Oktober 1986 über die Begrenzung der Zahl der Ausländer (aBVO, AS
1986 1791) (vgl. unten E. 10.6) - einzutreten (vgl. Art. 49 ff. VwVG).

E. 2
Mit Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes sowie, wenn nicht eine
kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat, die Unangemessenheit gerügt
werden (Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im Beschwerdeverfahren
das Bundesrecht von Amtes wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4 VwVG an die
Begründung der Begehren nicht gebunden und kann die Beschwerde auch aus anderen als
den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist grundsätzlich
die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt seines Entscheides (vgl. Urteil des Bundesgerichts



2A.451/2002 vom 28. März 2003, E. 1.2, sowie Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
C-135/2006 vom 20. Dezember 2007, E. 2 mit weiteren Hinweisen).

E. 3
Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG,
SR 142.20) am 1. Januar 2008 wurde das ehemalige Bundesgesetz vom 26. März 1931 über
Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer (aANAG, BS 1 121) abgelöst (vgl. Art. 125
AuG i.V.m. Ziff. I des Anhangs zum AuG). Auf Verfahren, die vor diesem Zeitpunkt
eingeleitet wurden, bleibt das bisherige Recht anwendbar (vgl. Art. 126 Abs. 1 AuG sowie
BVGE 2008/1 E. 2 S. 2 ff.). Die angefochtene Verfügung erging vor dem Inkrafttreten des
AuG. Für die materielle Beurteilung der vorliegenden Beschwerde ist daher auf die
altrechtliche Regelung des aANAG und seiner damaligen Ausführungsbestimmungen (vgl.
Art. 91 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und
Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]) - insbesondere der ehemaligen Verordnung vom 20.
April 1983 über das Zustimmungsverfahren im Ausländerrecht (im Folgenden: alt
Zustimmungsverordnung, AS 1983 535) sowie der aBVO - abzustellen.

E. 4.1
Ausländische Personen sind zur Anwesenheit in der Schweiz berechtigt, wenn sie eine
Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung haben oder keiner solchen bedürfen (Art. 1a
aANAG). Die zuständige Behörde entscheidet gemäss Art. 4 aANAG nach freiem
Ermessen über die Bewilligung von Aufenthalt und Niederlassung. Auf die Erteilung bzw.
Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung besteht kein Anspruch, es sei denn, die
ausländische Person oder ihre in der Schweiz lebenden Angehörigen können sich auf eine
Sondernorm des Bundesrechts oder eines Staatsvertrages berufen (BGE 133 I 185 E. 2.3 S.
189 und BGE 131 II 339 E. 1 S. 342 f., je mit Hinweisen).

E. 4.2
Der Entscheid über die Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsbewilligungen fällt
grundsätzlich in die Zuständigkeit der Kantone (Art. 15 Abs. 1 und 2 aANAG). Der eine
Bewilligung verweigernde kantonale Entscheid ist endgültig, sofern nicht ein Anspruch auf
eine Aufenthaltsbewilligung besteht. Dem Bund steht jedoch ein endgültiges
Entscheidungsrecht zu bei einem positiven kantonalen Entscheid über Aufenthalt und
Niederlassung, soweit das Ausländerrecht eine Zustimmung für notwendig erklärt (vgl. Art.
18 aANAG, Art. 51 aBVO). Gemäss Art. 1 Abs. 1 alt Zustimmungsverordnung ist die
Zustimmung erforderlich, wenn bestimmte Gruppen von ausländischen Personen im
Interesse der Koordination der Praxis auf Weisungsebene der Zustimmungspflicht
unterstellt werden (Bst. a), wenn die ausländische Person keine gültigen und anerkannten
heimatlichen Ausweispapiere besitzt und in der Schweiz weder als Flüchtling noch als
Staatenloser anerkannt ist (Bst. b) oder wenn das BFM die Unterbreitung zur Zustimmung
im Einzelfall verlangt (Bst. c). Der Bund kann sein diesbezügliches Vetorecht selbst dann
ausüben, wenn ein Rechtsanspruch auf eine Bewilligung besteht und ein kantonales
Verwaltungsgericht bereits positiv entschieden hat (vgl. BGE 127 II 49 E. 3 S. 51 ff. sowie
Entscheid des EJPD vom 15. April 2005, E. 12, publiziert in: Verwaltungspraxis der
Bundesbehörden [VPB] 69.76). Vorliegend ist darüber zu befinden, ob die
Aufenthaltsbewilligung, welche die Beschwerdeführerin aufgrund der Ehe mit einem
schweizerischen Staatsangehörigen besessen hat, nach dessen Tod weiter zu verlängern ist.
Die Zustimmungsbedürftigkeit des kantonalen Verlängerungsentscheids vom 21. Februar



2006 ergibt sich daher aus Art. 1 Abs. 1 Bst. a als Zustimmungsverordnung i.V.m. Ziff.
132.4 Bst. e der Weisungen und Erläuterungen über Einreise, Aufenthalt und Arbeitsmarkt
(aANAG-Weisungen, 3. Aufl., Bern, Mai 2006), wonach die Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung eines Ausländers oder einer Ausländerin nach der Scheidung vom
schweizerischen Ehegatten oder nach dessen Tod dem BFM zur Zustimmung zu
unterbreiten ist, falls der Ausländer oder die Ausländerin nicht aus einem Mitgliedstaat der
Europäischen Gemeinschaft (EG) oder der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA)
stammt.

E. 5
Der ausländische Ehegatte eines Schweizer Bürgers hat Anspruch auf Erteilung und
Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung. Nach einem ordnungsgemässen und
ununterbrochenen Aufenthalt von fünf Jahren hat er Anspruch auf die
Niederlassungsbewilligung (Art. 7 Abs. 1 aANAG; vgl. die neue Regelung in Art. 42 AuG).
Im vorliegenden Fall ist die eheliche Gemeinschaft durch den Tod des schweizerischen
Ehemannes am 23. April 2005 nach weniger als zwei Jahren aufgelöst worden. Somit
konnte der Beschwerdeführerin kein von der Ehe unabhängiger Anspruch auf die Erteilung
einer Niederlassungsbewilligung bzw. auf die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung
erwachsen (vgl. BGE 130 II 49 E. 3.2 S. 53 ff.). Eine entsprechende Grundlage kann wegen
der übergangsrechtlichen Unterstellung unter das alte Recht auch nicht in Art. 50 AuG
erblickt werden, der neu unter Umständen selbst dann entsprechende Ansprüche zu
vermitteln vermag, wenn die Ehe vor Ablauf von fünf Jahren beendet wurde (vgl. Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts C-7331/2007 vom 9. Mai 2008, E. 4 mit Hinweisen).

E. 6
Als weitere Normen, die allenfalls einen gesetzlichen Bewilligungsanspruch begründen
könnten, kommen vorliegend insbesondere Art. 8 der Konvention vom 4. November 1950
zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) sowie die -
soweit hier von Interesse - inhaltlich im Wesentlichen damit übereinstimmenden Art. 13
Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
(BV, SR 101) und Art. 17 des Internationalen Paktes vom 16. Dezember 1966 über
bürgerliche und politische Rechte (im Folgenden: UNO-Pakt II, SR 0.103.2) in Betracht
(vgl. BGE 129 II 215 E. 4.2 S. 218 f.; Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit
commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zürich/Basel/Genf
2003, Rz. 3 zu Art. 13; Walter Kälin/Giorgio Malinverni/Manfred Nowak, Die Schweiz und
die UNO-Menschenrechtspakte, 2. Aufl., Basel/Frankfurt a.M. 1997, S. 200).

E. 6.1
Art. 8 Ziff. 1 EMRK gewährleistet das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens.
Die EMRK verschafft an sich kein Recht auf Aufenthalt in einem bestimmten
Konventionsstaat. Hat eine ausländische Person indessen nahe Verwandte in der Schweiz,
zu denen sie eine intakte und tatsächlich gelebte familiäre Beziehung unterhält, so kann es
das in Art. 8 Ziff. 1 EMRK garantierte Recht auf Achtung des Familienlebens verletzen,
wenn ihr die Anwesenheit in der Schweiz untersagt und damit das gemeinsame
Familienleben vereitelt wird. Der sich hier aufhaltende Familienangehörige muss dabei über
ein gefestigtes Anwesenheitsrecht verfügen. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn er das
Schweizer Bürgerrecht oder eine Niederlassungsbewilligung besitzt oder über eine
Aufenthaltsbewilligung verfügt, die ihrerseits auf einem gefestigten Rechtsanspruch beruht



(vgl. BGE 130 II 281 E. 3.1 S. 285 f. mit Hinweisen).

E. 6.2
Die inzwischen dreieinhalbjährige Tochter der Beschwerdeführerin besitzt - neben dem
türkischen Bürgerrecht (vgl. Art. 1 des Gesetzes über die türkische Staatsangehörigkeit vom
11. Februar 1964 [Gesetz Nr. 403]) - aufgrund der schweizerischen Staatsangehörigkeit
ihres verstorbenen Vaters ebenfalls das Schweizer Bürgerrecht und damit über ein
gefestigtes Anwesenheitsrecht im oben erwähnten Sinne. Das Kind lebt offenbar bei der
Beschwerdeführerin, welche seit dem Tod des Kindsvaters alleinige Inhaberin der
elterlichen Sorge ist. Unter den gegebenen Umständen ist davon auszugehen, dass das
Verhältnis zwischen der Beschwerdeführerin und ihrer Tochter vom Schutzbereich von Art.
8 Ziff. 1 EMRK erfasst ist.

E. 6.3
Der Anspruch auf Achtung des Familienlebens von Art. 8 Ziff. 1 EMRK gilt nicht absolut
(BGE 126 II 335 E. 3a S. 342). Vielmehr ist nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK ein Eingriff statthaft,
soweit er eine Massnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die
nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung und zur Verhinderung von
strafbaren Handlungen, zum Schutze der Gesellschaft und Moral sowie der Rechte und
Pflichten anderer notwendig ist. Die Konvention verlangt eine Abwägung der sich
gegenüberstehenden Interessen an der Erteilung der Bewilligung und den öffentlichen
Interessen an deren Verweigerung, wobei Letztere in dem Sinne überwiegen müssen, dass
sich der Eingriff als notwendig erweist (BGE 122 II 1 E. 2 S. 6 mit Hinweis). Als zulässiges
öffentliches Interesse im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK gilt unter anderem die
Durchsetzung einer restriktiven Migrationspolitik (vgl. BGE 133 II 6 E. 6.3.1 S. 29, 120 Ib
E. 3b S. 5, 120 Ib 22 E. 4a S. 25).

E. 6.4
Die Konventionsgarantie von Art. 8 Ziff. 1 EMRK schützt das Familienleben als solches
und nicht die freie Wahl des für den Aufbau und die Führung des Familienlebens
günstigsten Ortes (vgl. Jens Meyer-Ladewig, Europäische Menschenrechtskonvention,
Handkommentar, 2. Aufl., Baden-Baden 2006, Rz. 25b zu Art. 8 mit Hinweisen). Die
schweizerische Rechtsprechung geht deshalb grundsätzlich davon aus, dass durch die
Verweigerung einer ausländerrechtlichen Bewilligung Art. 8 EMRK zum Vornherein nicht
verletzt wird, wenn es für das in der Schweiz anwesenheitsberechtigte Familienmitglied
ohne weiteres zumutbar ist, mit dem ausländischen Familienangehörigen auszureisen, dem
die Bewilligung verweigert wird. Eine umfassende Interessenabwägung nach Art. 8 Ziff. 2
EMRK (bzw. Art. 36 BV) kann in diesem Fall unterbleiben, bzw. es kann angenommen
werden, dass die Zumutbarkeit der Ausreise im Rahmen der Interessenabwägung den
Ausschlag gibt (BGE 122 II 289 E. 3b S. 297; Urteile des Bundesgerichts 2A.514/2005 vom
31. Januar 2006 E. 2.1; 2A.508/2005 vom 16. September 2005 E. 2.2.1). Ob die Ausreise
als solchermassen zumutbar erscheint, ist aufgrund einer vorgezogenen Güterabwägung zu
beurteilen, in deren Rahmen die persönliche und familiäre Situation des in der Schweiz
Anwesenheitsberechtigten im Lichte der besonderen Umstände des Einzelfalles und dem
Gewicht der einer Regelung entgegenstehenden öffentlichen Interessen zu würdigen sind
(vgl. dazu Martina Caroni, Privat- und Familienleben zwischen Menschenrecht und
Migration, Berlin 1999, S.221 f.).

E. 6.5



Bei Kindern im anpassungsfähigen Alter geht die Rechtsprechung grundsätzlich von der
Vermutung aus, dass es ihnen im dargestellten Sinne zugemutet werden kann, den Eltern
oder dem sorgeberechtigten Elternteil ins Ausland zu folgen, auch wenn der
ausländerrechtlichen Zulassung der Letzteren lediglich die Durchsetzung der restriktiven
Migrationspolitik entgegensteht. Bei einem Kleinkind ist dies - besondere Umstände
vorbehalten - regelmässig der Fall. Dass es das schweizerische Bürgerrecht oder eine
Niederlassungsbewilligung besitzt, schliesst nicht aus, dass es den Eltern oder dem
sorgeberechtigten Elternteil, wenn diesen bzw. diesem der weitere Aufenthalt in der
Schweiz verweigert wird, ins Ausland zu folgen hat (BGE 127 II 60 E. 2b S. 67; 122 II 289
E. 3c S. 298 mit Hinweis). Hinter dieser Rechtsprechung steht die Überlegung, dass das
Kind vorerst keine selbstständigen Beziehungen zu seinem weiteren Umfeld bzw. zu einem
bestimmten Land hat, sondern solche während der ersten Lebensjahre ausschliesslich durch
Vermittlung der Eltern entstehen.

E. 6.6
Wie bereits erwähnt, ist das Kind der Beschwerdeführerin im heutigen Zeitpunkt
dreieinhalb Jahre alt und befindet sich somit noch in einem Alter, in dem die
Rechtsprechung davon ausgeht, dass es ihm grundsätzlich ohne weiteres zugemutet werden
kann, dem sorgeberechtigten Elternteil in Ausland zu folgen (vgl. demgegenüber Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts C-391/2006 vom 18. Mai 2007 E. 7.1 betreffend ein beinahe
siebenjähriges, bereits gut integriertes Kind). Diese Annahme beruht letztlich auf einem
Erfahrungsgrundsatz und gilt deshalb nicht absolut, wie bereits weiter oben angetönt wurde,
indem besondere Umstände vorbehalten werden.

E. 6.7
Das Bundesgericht anerkennt beispielsweise die Relevanz der Beziehungen des Kindes zum
nicht sorgeberechtigten Elternteil in der Schweiz, wenn sie in affektiver und
wirtschaftlicher Hinsicht besonders eng sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_185/2007
vom 12. Juni 2007 E. 3.3.4 mit Hinweisen). Grössere Zurückhaltung rechtfertigt sich
demgegenüber, wenn die Beziehung zu entfernteren Verwandten auf dem Spiel steht, wie es
vorliegend der Fall ist. Allein aus dem Umstand, dass in der Schweiz offenbar verschiedene
Familienangehörige väterlicherseits - insbesondere die Grossmutter und ein Onkel - leben
und sich die Beschwerdeführerin gemäss eigenen Angaben dieser Familie zugehörig fühlt,
kann nicht ohne weiteres geschlossen werden, dass zwischen den erwähnten Personen und
dem Kind derart enge Beziehungen bestehen würden, dass es ihm nicht zugemutet werden
könnte, seiner Mutter in die Türkei zu folgen. Dies auch wenn davon auszugehen ist, dass
die in der Schweiz lebenden Verwandten die erwerbstätige Beschwerdeführerin bei der
Kinderbetreuung unterstützen und aus diesem Grund über eine intakte und gelebte
Beziehung zum Kind verfügen dürften.

E. 6.8
In diesem Zusammenhang sind grundsätzlich auch die von der Beschwerdeführerin geltend
gemachten Schwierigkeiten zu berücksichtigen, welche diese im Falle einer Rückkehr in ihr
Heimatland zu gewärtigen hätte, da sich die entsprechenden Probleme unweigerlich auch
auf die persönliche Situation des Kindes auswirken würden.

E. 6.8.1
Die Beschwerdeführerin bringt insbesondere vor, die Angehörigen ihrer Herkunftsfamilie
hätten den Kontakt zu ihr weitgehend abgebrochen, da diese erst nachträglich von der



Heirat erfahren und die Eheschliessung aus religiösen Gründen aufs Schärfste missbilligt
hätten. Zwischen Personen sunnitischen und solchen alevitischen Glaubens bestünden in
der Türkei nach wie vor starke Spannungen. Es sei daher plausibel, dass die sunnitischen
Verwandten der Beschwerdeführerin aufgrund der Eheschliessung mit einem Aleviten
nichts mehr mit ihr zu tun haben wollten und sie und ihr Kind bei einer Rückkehr in die
Türkei nicht bei sich aufnehmen würden. Auch wenn die Ehe der Beschwerdeführerin mit
einem Mann alevitischen Glaubens, wie von ihr dargestellt, zu innerfamiliären Spannungen
geführt haben sollte, trifft es offenbar nicht zu, dass aktuell kein Kontakt mehr zwischen der
Beschwerdeführerin und ihrer Herkunftsfamilie bestehen würde. Aus dem Umstand, dass
die Beschwerdeführerin im Rahmen der Nachinstruktion unter anderem eine
Wohnsitzbestätigung ihres Bruders und dessen Tochter eingereicht hat, ist vielmehr zu
schliessen, dass die Eheschliessung der Beschwerdeführerin nicht zu einem vollständigen
Abbruch der Beziehungen zu ihrer Herkunftsfamilie geführt hat, zumal die Beibringung der
entsprechenden Dokumente nur dank der Mithilfe der fraglichen Personen möglich
gewesen sein dürfte. Es bestehen daher keine hinreichenden Anhaltspunkte, dass die
Beschwerdeführerin und ihr Kind in der Türkei tatsächlich nicht auf familiäre
Unterstützung zählen könnten.

E. 6.8.2
Hinsichtlich der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist sodann festzuhalten, dass die
Beschwerdeführerin für sich und ihr Kind eine monatliche Witwen- und Waisenrente von
derzeit Fr. 995.- erhält. Diese würde ihr auch bei einer Rückkehr in die Türkei weiter
ausbezahlt (vgl. Abkommen zwischen der Schweiz und der Republik Türkei über soziale
Sicherheit vom 1. Mai 1969, SR 0.831.109.763.1). Mit diesem Betrag dürfte die
Beschwerdeführerin angesichts bedeutend tieferer Lebenshaltungskosten in der Türkei in
der Lage sein, den Lebensunterhalt für sich und ihre Tochter - zumindest weitgehend - aus
dem Renteneinkommen zu bestreiten. Ist somit davon auszugehen, dass die
Beschwerdeführerin bei einer Rückkehr in die Türkei nicht zwingend bzw. höchstens in
geringem Umfang auf die Erzielung eines Erwerbseinkommens angewiesen wäre, kann
ihrer fehlenden beruflichen Ausbildung, ihren familiären Betreuungspflichten sowie der
insbesondere in ihrer Herkunftsregion hohen Arbeitslosigkeit bezüglich der wirtschaftlichen
Absicherung im Falle einer Rückkehr in die Türkei keine entscheidende Bedeutung
zugemessen werden.

E. 6.8.3
Bei der derzeitigen Aktenlage besteht sodann auch kein hinreichender Anlass zur
Befürchtung, dass die persönliche Betreuung des Kindes in der Türkei wegen der geltend
gemachten psychischen Erkrankung der Beschwerdeführerin und der angeblich fehlenden
Möglichkeit, vor Ort eine angemessene medizinische Behandlung zu erhalten, ernsthaft
gefährdet sein könnte. Im ärztlichen Bericht der Externen Psychiatrischen Dienste des
Kantons Baselland (im Folgenden: EPD) vom 26. Juli 2006 wurde insbesondere
festgehalten, dass die Beschwerdeführerin aufgrund des plötzlichen Todes des Ehemannes
unter einer starken Trauerreaktion gelitten habe. Sie sei mit der Situation, ohne Ehemann
mit Kind in einem noch relativ fremden Land zu sein, völlig überfordert gewesen. Zudem
habe es Konflikte innerhalb der Schwiegerfamilie und finanzielle Probleme (Schulden des
Ehemannes) gegeben, welche die Situation weiter belastet hätten. Als Folge davon habe sie
unter Einsamkeitsgefühlen und Traurigkeit gelitten, habe sich kraft- und lustlos gefühlt und
sei innerlich nervös und unruhig gewesen. Sie habe keine Freude mehr am Leben



empfunden und sich Selbstvorwürfe gemacht; sie habe auch Suizidgedanken geäussert.
Abgeleitet aus dieser Symptomatik und der allgemeinen Lebenssituation diagnostizierten
die EPD bei der Beschwerdeführerin eine mittelgradig depressive Episode. Die Prognose
sei bei einer Fortsetzung der bisherigen Behandlung (ambulante Psychotherapie, Einnahme
von Antidepressiva) günstig, unter der Voraussetzung, dass bei der Beschwerdeführerin
eine vertrauensvolle Therapiebeziehung aufgebaut werden könne und die psychosozialen
Belastungen nicht zu hoch seien. Als der Beschwerdeführerin mit Zwischenverfügung vom
12. März 2008 Gelegenheit gegeben wurde, einen aktuellen ärztlichen Bericht einzureichen,
erklärte sie mit Eingabe vom 29. April 2008, dass sie derzeit in Absprache mit ihrer
Therapeutin eine Therapiepause mache und aus diesem Grund keinen aktuellen Arztbericht
einreichen könne. Angaben zu Beginn und voraussichtlicher Dauer der Therapiepause und
zu einer allfälligen Fortsetzung der medikamentösen Behandlung machte die
Beschwerdeführerin nicht. Aus diesen Angaben ist zu schliessen, dass die
Beschwerdeführerin aktuell nicht mehr einer medizinischen bzw. psychologischen
Behandlung bedarf. Diese Schlussfolgerung rechtfertigt sich namentlich auch vor dem
Hintergrund, dass es sich bei der psychischen Erkrankung der Beschwerdeführerin offenbar
in erster Linie um eine starke Trauerreaktion gehandelt hat, der Tod des Ehemannes
inzwischen jedoch bereits über drei Jahre zurückliegt.

E. 6.9
Zusammenfassend ist es dem Kind der Beschwerdeführerin somit angesichts seines noch
jungen Alters sowie aufgrund des Umstandes, dass seine persönliche Betreuung und
Versorgung in der Türkei gewährleistet erscheint, grundsätzlich zuzumuten, seiner Mutter
in deren Heimatland zu folgen. Die Verweigerung der Zustimmung zur Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin stellt daher keine Konventionsverletzung
dar. Dabei kann letztlich offen bleiben, ob überhaupt ein Eingriff in das Recht auf
Familienleben im Sinne von Art. 8 Ziff. 1 EMRK (bzw. Art. 13 Abs. 1 BV) vorliegt, da ein
allfälliger Eingriff in einer Konstellation wie der vorliegenden praxisgemäss zumindest als
im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK (bzw. Art. 36 BV) gerechtfertigt zu betrachten wäre (vgl.
BGE 122 II 289 E. 3d S. 299).

E. 7
Soweit die Beschwerdeführerin in ihrer ergänzenden Eingabe vom 29. April 2008 geltend
macht, die Verlängerung des Aufenthalts für ausländische Personen, deren Ehepartner
verstorben sei, erscheine auch im Lichte von Art. 4 Anhang I des Abkommens vom 21. Juni
1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen
Gemeinschaft und ihrer Mitgliedsstaaten andererseits über die Freizügigkeit (FZA, SR
0.142.112.681) aus Gründen der Rechtsgleichheit im Regelfall zwingend geboten, vermag
ihr dies ebenfalls keinen Aufenthaltsanspruch zu vermitteln. Das Verbleiberecht von Art. 4
Anhang I FZA ist ein Instrument zur Umsetzung der Personenfreizügigkeit zwischen der
Schweiz und den Mitgliedstaaten der EG. Es kann daher keine sachlich ungerechtfertigte
Ungleichbehandlung darin erblickt werden, wenn Staatsangehörige aus Ländern, mit
welchen die Schweiz kein entsprechendes Abkommen abgeschlossen hat, sich nicht auf die
Rechte, die das FZA einräumt, berufen können. Im Weiteren liegt keine
Inländerdiskriminierung vor, da der verstorbene Ehemann IV-Rentner war und somit durch
seinen Tod nicht eine Erwerbstätigkeit beendet wurde, was indessen Voraussetzung für die
Begründung eines Anspruch der Familienangehörigen auf Verbleib in einem Vertragsstaat
wäre (Art. 4 Anhang I FZA). Es kann daher offen bleiben, ob bei einer allfälligen



Inländerdiskriminierung ein Verstoss gegen das Rechtsgleichheitsgebot anzunehmen wäre
bzw. ob sich daraus ein Anspruch auf Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung ableiten
lassen könnte (vgl. BGE 130 II 137 E. 4.2 S. 146 f. mit Hinweisen).

E. 8.1
Die Frage der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung ist daher im vorliegenden Fall nach
freiem Ermessen zu beurteilen (Art. 4 aANAG). Dies bedeutet jedoch nicht, dass die
Behörde in ihrer Entscheidung völlig frei wäre. Vielmehr hat sie das ihr zustehende
Ermessen pflichtgemäss auszuüben und die rechtlichen Schranken bei der Ausfüllung der
Ermessensspielräume zu beachten. Dazu gehört auch, dass sie unter dem Gesichtspunkt der
Verhältnismässigkeit eine wertende Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der
Verweigerung der Zustimmung einerseits und den durch die Verweigerung beeinträchtigten
privaten Interessen der betroffenen Personen andererseits vorzunehmen hat (vgl. statt vieler
Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl.
Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 613 ff.).

E. 8.2
Was das öffentliche Interesse betrifft, ist festzuhalten, dass die Schweiz hinsichtlich des
Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern, die nicht aus einem Mitgliedstaat der EG
oder der EFTA stammen (nachfolgend: Drittstaatsangehörige), grundsätzlich eine
restriktive Einwanderungspolitik betreibt (vgl. etwa BGE 133 II 6 E. 6.3.1 S. 28). Diese
wird konkretisiert und umgesetzt durch die Bestimmungen der aBVO (bzw. neu durch die
Zulassungsregelung von Art. 3 und 18 ff. AuG sowie Art. 19 ff. VZAE), welche ein
ausgeglichenes Verhältnis zwischen dem Bestand der schweizerischen und dem der
ausländischen Wohnbevölkerung sowie eine Verbesserung der Arbeitsmarktstruktur und
eine möglichst ausgeglichene Beschäftigung bezweckt (Art. 1 Bst. a und c aBVO; vgl. auch
Art. 16 Abs. 1 aANAG sowie Art. 8 Abs. 1 der ehemaligen Vollziehungsverordnung vom 1.
März 1949 zum aANAG [aANAV; AS 1949 I 228]). So sind erwerbstätige
Drittstaatsangehörige namentlich in Form hoher Anforderungen an die berufliche
Qualifikation (Art. 8 aBVO) und der Höchstzahlen (Art. 12 aBVO) strengen
Zulassungsbeschränkungen unterworfen. Das erhebliche Gewicht des öffentlichen
Interesses an der Durchsetzung der restriktiven Einwanderungspolitik gegenüber
Drittstaatsangehörigen zeigt sich daran, dass humanitäre Gründe in diesem rechtlichen
Zusammenhang erst Bedeutung erlangen, wenn die Betroffenheit der Einzelperson die
Grenze zum schwerwiegenden persönlichen Härtefall im Sinne von Art. 13 Bst. f aBVO
überschreitet. Die Höchstzahlen gelten nicht für ausländische Personen, welche - wie in
casu - die Aufenthaltsbewilligung nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c (Familienangehörige von
Schweizerinnen und Schweizern) oder Art. 38 aBVO (Familienangehörige von
ausländischen Personen) erhalten haben (Art. 12 Abs. 2 Satz 2 aBVO). Die Verlängerung
des Aufenthalts der Beschwerdeführerin hängt somit nicht davon ab, ob sie die strengen
Zulassungskriterien von Art. 8 und Art. 13 Bst. f aBVO erfüllt. Nach Auflösung der Ehe
muss sie jedoch das öffentliche Interesse an einer restriktiven Migrationspolitik
grundsätzlich wieder gegen sich gelten lassen. Bei der Interessenabwägung ist daher ein
vergleichsweise strenger Massstab anzuwenden. Dementsprechend geht das
Bundesverwaltungsgericht mit der Vorinstanz davon aus, dass die Verlängerung der
Aufenthaltsbewilligung nach Auflösung der Ehe in erster Linie ein Instrument zur
Vermeidung von Härtefällen darstellt (vgl. etwa Urteile des Bundesverwaltungsgerichts
C-533/2006 vom 19. Mai 2008, E. 6.1, und C-7331/2007 vom 9. Mai 2008, 7.1, je mit



weiteren Hinweisen; ferner Ziff. 654 aANAG-Weisungen).

E. 8.3
Bei der Prüfung der Frage, ob die auf dem Spiele stehenden privaten Interessen eine
Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung rechtfertigen, ist zu untersuchen, inwieweit es der
ausländischen Person in persönlicher, wirtschaftlicher und sozialer Hinsicht zugemutet
werden kann, den Aufenthalt in der Schweiz aufzugeben, in ihre Heimat zurückzukehren
und dort zu leben. Zu diesem Zweck ist ihre zukünftige Situation im Ausland den
persönlichen Verhältnissen in der Schweiz gegenüberzustellen. Darüber ist nach Massgabe
aller relevanten Umstände des Einzelfalles zu befinden. Dazu gehören allgemeine, von der
Ehe unabhängige Elemente, wie die Dauer des Aufenthaltes in der Schweiz, der Grad der
sozialen und wirtschaftlichen Integration in die hiesigen Verhältnisse, das Alter und der
gesundheitliche Zustand, soweit Kinder vorhanden sind, deren Alter und schulische
Integration, aber auch die Unterkunft und die Reintegrationsmöglichkeiten in der Heimat,
ferner ehespezifische Elemente, wie die Dauer der Ehe und die Umstände, die zu deren
Auflösung geführt haben (vgl. etwa Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-5236/2007
vom 8. Mai 2008, E. 5.1.1 mit Hinweis; ferner Ziff. 654 aANAG-Weisungen).

E. 8.4
Die notwendige Schwere der Betroffenheit in den persönlichen Verhältnissen ist mit Blick
auf die Regelung der Art. 7 Abs. 1 und Art. 17 Abs. 2 aANAG zu beurteilen, der
ausländischen Ehegatten nach fünf Jahren Ehe auf schweizerischem Territorium einen vom
weiteren Bestand der Ehe unabhängigen Anspruch auf Aufenthalt vermittelt. Vor dem
Erreichen dieser zeitlichen Grenze kommt es entscheidend darauf an, welche Bedeutung
den ehespezifischen Elementen im konkreten Einzelfall zukommt, das heisst der Dauer der
ehelichen Gemeinschaft auf schweizerischem Territorium, der Existenz gemeinsamer
Kinder, den Umständen der Auflösung der ehelichen Gemeinschaft. Je mehr diese Elemente
ins Gewicht fallen, um so eher wird man von einer hinreichend schweren Betroffenheit
ausgehen können. Umgekehrt rechtfertigt sich ein um so strengerer Massstab, als sich die
Härtesituation nicht gerade aus den oben genannten ehespezifischen Elementen ableiten
lässt (vgl. etwa Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-1872/2007 vom 20. September
2007, E. 4.3, Urteil des Bundesgerichts 2A.212/2004 vom 10. Dezember 2004 E. 4.4 sowie
VPB 69.76, E. 15.2; vgl. auch die neue, abgestufte Regelung in Art. 50 AuG und Art. 77
VZAE, die sich an der bisherigen Praxis im Kanton Zürich anzulehnen scheint [vgl. Rahel
Martin-Küttel, Aufenthaltsbeendigung nach altem und neuem Recht, in: Jahrbuch für
Migrationsrecht 2006/2007, Alberto Achermann et. al (Hrsg.), Bern 2007, S. 14 f.]).

E. 9.1
Die Ehe der Beschwerdeführerin wurde bereits nach weniger als 19 Monaten - wovon nur
knapp eineinhalb Jahre hier gelebte Partnerschaft - durch den Tod des Ehemannes am 23.
April 2005 aufgelöst. Diese kurze Ehedauer spricht gegen das Bestehen eines erheblichen
Schutzbedürfnisses, auch nach Auflösung der Ehe in der Schweiz bleiben zu können (vgl.
etwa Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C-7331/2007 vom 9. Mai 2008, E. 8.1 mit
Hinweisen, und C-3825/2007 vom 18. Dezember 2007, E. 5.2; ferner BGE 120 Ib 16 E. 2c
S. 20). Zu Gunsten der Beschwerdeführerin fällt indessen ins Gewicht, dass aus der Ehe ein
gemeinsames Kind hervorgegangen ist. Als besonderes Element tritt im vorliegenden Fall
zudem der Umstand hinzu, dass der Ehemann und die Schwiegerfamilie der
Beschwerdeführerin offenbar das wahre Ausmass der als Folge einer in der Kindheit



erlittenen Kinderlähmung bestehenden Erkrankung des Ehemannes (multiple sekundäre
Skelettdeformitäten, restriktive Pneumopathie) verheimlicht haben. Vor diesem
Hintergrund erscheint es durchaus nachvollziehbar, dass der Tod des Ehemannes die
Beschwerdeführerin besonders hart getroffen hat und bei ihr zu einer starken Trauerreaktion
geführt hat, welche in der Folge eine psychologische und medikamentöse Behandlung
erforderlich machte. Relativiert wird dieses Sachverhaltselement allerdings durch die
inzwischen anscheinend eingetretene Verbesserung des Gesundheitszustandes der
Beschwerdeführerin, welche die vorläufige Einstellung der ambulanten Psychotherapie
erlaubte (vgl. oben E. 6.8.3).

E. 9.2
Was die Integration der Beschwerdeführerin in die schweizerischen Verhältnisse betrifft, ist
sodann festzustellen, dass sie nie zu irgendwelchen Klagen Anlass gegeben hat und
nachweislich verschiedene Bemühungen für eine berufliche Integration unternommen hat
und seit dem 9. Juli 2007 bei einer Gebäudereinigungsfirma über eine unbefristete
Anstellung mit einem Pensum von mindestens zehn Arbeitsstunden pro Woche verfügt.
Dies ist vor dem Hintergrund, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um eine
alleinerziehende Mutter eines Kleinkindes handelt, als beachtliche Leistung zu bezeichnen.
Hinsichtlich der sprachlichen und sozialen Integration der Beschwerdeführerin sind
demgegenüber gewisse Zweifel anzubringen. Gemäss den Ausführungen in der
Rechtsmitteleingabe hat die Beschwerdeführerin zwar - offenbar gegen den Willen der
Schwiegerfamilie - einen Deutschkurs besucht. Über Dauer und Umfang dieses Kurses, die
sprachlichen Fortschritte und die aktuellen Sprachkenntnisse ist indessen nichts bekannt. Im
Weiteren geht aus den Akten auch nicht hervor, dass die Beschwerdeführerin in der
Schweiz über besonders enge soziale Bindungen verfügen würde. Bekannt ist lediglich,
dass die Beschwerdeführerin in der Schweiz Kontakte zu ihrer Schwiegerfamilie unterhält,
welcher sie sich gemäss eigenen Angaben zugehörig fühlt. Diesbezüglich ist namentlich die
in unmittelbarer Nähe lebende Schwiegermutter sowie der im gleichen Haus wie die
Beschwerdeführerin wohnende Schwager zu erwähnen, der sich offenbar seit dem Tod des
Ehemannes um Letztere kümmert. Über diesen Personenkreis hinausgehende soziale
Kontakte zu in der Schweiz lebenden Personen sind nicht belegt und werden auch keine
geltend gemacht.

E. 9.3
Der Dauer des bisherigen Aufenthalts der Beschwerdeführerin in der Schweiz von bald
viereinhalb Jahren ist sodann gegenüberzustellen, dass die Beschwerdeführerin die ersten
26 Jahre und damit den überwiegenden Teil ihres bisherigen Lebens in ihrem Heimatland
verbracht hat. Sie ist daher nach wie vor mit den türkischen Lebensgewohnheiten vertraut.
In der Türkei hat sie zudem - wie bereits erwähnt (vgl. oben E. 6.8.1.) - ein familiäres
Beziehungsnetz, auf dessen Unterstützung sie bei Bedarf voraussichtlich zählen könnte.
Aufgrund der Witwen- und Waisenrente von monatlich Fr. 995.- verfügt die
Beschwerdeführerin ferner über ein regelmässiges und gesichertes Einkommen, welches
den Lebensbedarf für sich und ihre Tochter - zumindest weitgehend - abdecken sollte (vgl.
oben E. 6.8.2). Eine Rückkehr in die Türkei würde für die Beschwerdeführerin in
materieller Hinsicht jedoch zweifellos eine nicht unerhebliche Schlechterstellung im
Vergleich zu ihrer aktuellen Situation in der Schweiz bedeuten.

E. 9.4



Zusammenfassend sind die Umstände der Auflösung der Ehe zwar als tragisch zu
bezeichnen, genügen angesichts der bloss kurzen Ehedauer jedoch nicht, um eine
hinreichende persönliche Betroffenheit der Beschwerdeführerin anzunehmen. Trotz der
nachgewiesenen Integrationsbemühungen kann zudem nicht von einer fortgeschrittenen
Eingliederung in die schweizerischen Verhältnisse gesprochen werden. Zudem sind die
Wiedereingliederungsaussichten der Beschwerdeführerin und ihres Kindes in der Türkei
zumindest als intakt zu bezeichnen.

E. 9.5
Bei einer Gesamtwürdigung dieser Elemente kommt das Bundesverwaltungsgericht zum
Schluss, dass das private Interesse der Beschwerdeführerin an einem Verbleib in der
Schweiz nicht derart hoch zu gewichten ist, dass deshalb das entgegenstehende öffentliche
Interesse an einer restriktiven Migrationspolitik zurückstehen müsste. Soweit die
Vorinstanz die Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung der
Beschwerdeführerin verweigert hat, ist die angefochtene Verfügung daher nicht zu
beanstanden.

E. 9.6
Sind die Voraussetzungen für die Verlängerung der bisherigen Aufenthaltsbewilligung der
Beschwerdeführerin nicht gegeben, so erübrigen sich einlässliche Erwägungen dazu, ob sie
allenfalls die strengeren Anforderungen von Art. 13 Bst. f aBVO bzw. Art. 36 aBVO
erfüllen könnte. Soweit die Ausnahme von den bundesrätlichen Höchstzahlen nach Art. 13
Bst. f aBVO beantragt wird, kann zudem auf die Beschwerde gar nicht eingetreten werden,
da die Höchstzahlen - wie bereits gesehen (vgl. oben E. 8.2) - für die Beschwerdeführerin
nicht gelten (vgl. Art. 12 Abs. 2 Satz 2 aBVO).

E. 10
Als Folge der verweigerten Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung hat die
Beschwerdeführerin die Schweiz zu verlassen (Art. 1a und Art. 12 Abs. 3 aANAG). Das
BFM hat demnach zu Recht die Wegweisung verfügt. Es bleibt somit zu prüfen, ob
Hinderungsgründe für den Vollzug der Wegweisung im Sinne von Art. 14a ANAG
bestehen.

E. 11.1
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar, so
verfügt das BFM die vorläufige Aufnahme. Der Vollzug ist nicht möglich, wenn die
ausländische Person weder in den Herkunfts- oder in den Heimatstaat noch in einen
Drittstaat verbracht werden kann. Er ist nicht zulässig, wenn völkerrechtliche
Verpflichtungen der Schweiz - insbesondere jene der EMRK sowie des Abkommens vom
28. Juli 1951 über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (FK, SR 0.142.30) - einer Weiterreise
in den Heimat-, Herkunfts- oder Drittstaat entgegenstehen. Der Vollzug kann insbesondere
nicht zumutbar sein, wenn er für die Ausländerin oder den Ausländer eine konkrete
Gefährdung darstellt (vgl. Art. 14a Abs. 1 - 4 aANAG).

E. 11.2
Aus den Akten ergeben sich keine Hinweise, dass sich der Vollzug der Wegweisung im
vorliegenden Fall als unzulässig oder unmöglich im Sinne von Art. 14a Abs. 2 und 3
ANAG erweisen könnte.



E. 11.3
Wie eben erwähnt wurde, kann der Vollzug der Wegweisung nach Art. 14a Abs. 4 aANAG
nicht zumutbar sein, wenn er für die ausländische Person eine konkrete Gefährdung
darstellt. Eine solche kann angenommen werden angesichts einer im Heimatland
herrschenden politischen Lage, die sich durch Krieg, Bürgerkrieg oder durch eine Situation
allgemeiner Gewalt kennzeichnet, oder aufgrund anderer Gefahrenmomente, wie
beispielsweise der Nichterhältlichkeit einer notwendigen medizinischen Behandlung (vgl.
Entscheide und Mitteilungen der Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2006
Nr. 11 E. 6 S. 118 mit Hinweisen). Wirtschaftliche Schwierigkeiten, von welchen die
ansässige Bevölkerung regelmässig betroffen ist, wie Wohnungsnot oder ein schwieriger
Arbeitsmarkt, vermögen keine konkrete Gefährdung zu begründen. Dagegen ist der Vollzug
der Wegweisung nicht zumutbar, wenn sich die ausländische Person im Falle einer
zwangsweisen Rückkehr in ihrem Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit einer
existenzgefährdenden Situation ausgesetzt sähe (vgl. EMARK 2005 Nr. 12 E. 10.3 S. 114
mit Hinweisen).

E. 11.4
Weder die allgemeine Lage in der Türkei noch die individuelle Situation der
Beschwerdeführerin lassen den Vollzug der Wegweisung als unzumutbar im Sinne von Art.
14a Abs. 4 aANAG erscheinen. Diesbezüglich ist nochmals darauf zu verweisen, dass -
entgegen den Ausführungen in der Beschwerde - aufgrund der derzeitigen Aktenlage davon
auszugehen ist, dass die Beschwerdeführerin im Falle einer Rückkehr in die Türkei über ein
familiäres Beziehungsnetz verfügen würde, auf welches sich sich stützen könnte, in
wirtschaftlicher Hinsicht aufgrund der Witwen- und Waisenrente aus der Schweiz
genügend abgesichert wäre und zudem aktuell keiner besonderen medizinischen bzw.
psychologischen Behandlung mehr bedarf. Hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die
Beschwerdeführerin aufgrund ihrer Heirat mit einem Mann alevitischen Glaubens in der
Türkei von privater oder staatlicher Seite konkrete Nachteile zu befürchten hätte, liegen
schliesslich nicht vor.

E. 12
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt und den rechtserheblichen Sachverhalt richtig und vollständig feststellt; sie erweist
sich auch als angemessen (Art. 49 VwVG). Die Beschwerde ist daher abzuweisen, soweit
darauf eingetreten werden kann.

E. 13.1
Gemäss Art. 65 Abs. 1 VwVG befreit die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der
Instruktionsrichter eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag
von der Bezahlung der Verfahrenskosten, sofern ihr Begehren nicht aussichtslos erscheint.
Eine Person ist bedürftig, wenn sie nicht in der Lage ist, für die Prozesskosten
aufzukommen, ohne dass sie Mittel beanspruchen müsste, die zur Deckung des
Grundbedarfs für sie und ihre Familie notwendig sind (BGE 128 I 225 E. 2.5.1 S. 232 mit
Hinweis). Als aussichtslos sind Prozessbegehren anzusehen, bei denen die
Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum
als ernsthaft bezeichnet werden können (BGE 129 I 129 E. 2.3.1 S. 135 mit Hinweis).
Massgeblicher Zeitpunkt für die Beurteilung eines Gesuches um Gewährung der
unentgeltlichen Rechtspflege ist der Zeitpunkt der Gesuchseinreichung, wobei jedoch eine



nachträgliche Verbesserung der wirtschaftlichen Situation berücksichtigt werden kann (vgl.
VPB 64.97 E. 9 mit Hinweis). Die vorliegende Beschwerde war im Zeitpunkt der
Einreichung nicht als aussichtslos zu bezeichnen. Im Weiteren ist davon auszugehen, dass
die Beschwerdeführerin zu Beginn des Verfahrens prozessual bedürftig war. Seit der
Aufnahme ihrer Erwerbstätigkeit im Sommer 2007 verfügt sie jedoch über einen
monatlichen Überschuss von durchschnittlich ca. Fr. 400.-. Dieser Überschuss erlaubt es
ihr, die Verfahrenskosten innert absehbarer Zeit zu bezahlen (vgl. Hansjörg Seiler/Nicolas
von Werdt/Andreas Güngerich, Bundesgerichtsgesetz (BGG): Bundesgesetz über das
Bundesgericht, Handkommentar, Bern 2007, zu Art. 64 Rz. 19). Das Gesuch der
Beschwerdeführerin um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege bzw. um Verzicht auf
die Erhebung von Verfahrenskosten ist daher abzuweisen.

E. 13.2
Bei diesem Ausgang sind die Verfahrenskosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art.
63 Abs. 1 VwVG). (Dispositiv nächste Seite)
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